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§ 12 FGTV 2010 Flüssiggas-
Zapfschläuche

 FGTV 2010 - Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Als Flüssiggas-Zapfschläuche dürfen nur Hochdruckschläuche verwendet werden, deren Berstdruck mindestens 100

bar (10 MPa) beträgt. Die Schläuche müssen aus üssiggasbeständigem und für die Betriebssicherheit ausreichend

di usionsdichtem Material hergestellt sein. Schläuche aus nichtleitendem Material müssen elektrisch leitend

überbrückt sein. Die Länge der Flüssiggas-Zapfschläuche muss mindestens 3 m und darf nicht mehr als 5 m betragen.

Wenn bei ö entlichen Flüssiggas-Tankstellen andere Fahrzeuge am zu betankenden Fahrzeug unmittelbar

vorbeifahren können, darf die Länge des Zapfschlauches maximal 3 m betragen.

In Kraft seit 01.08.2010 bis 31.12.9999
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